
139 4. Kapitel — Straftaten gegen Jugend und Familie §153

fügungen und M itteilungen des M inisterium s fü r Gesundheitswesen 
Nr. 23/24 1965, S. 185, Textausgabe „M ütter-, K inder- und Jugendgesund
heitsschutz“ , Berlin 1968;
ferner M. Sefrin, „M utter und K ind in  gu ter O bhut“ , ND vom 28.9.1965; 
M ecklinger/Hering, „Schutz der G esundheit — E hrfurcht vor dem  Leben“ , 
ND vom 11.12.1965;
ferner Beyer/Rothe, „Zur V erhütung illegaler Schw angerschaftsunter
brechungen“, NJ, 1966, S. 396 ff.).

2. Die Bestim m ungen über unzulässige Schw angerschaftsunterbrechung 
en thalten  deshalb nu r noch

— die Frem dabtreibung (§ 153 Abs. 1 und § 154 Abs. 1),
— A ufforderungs-, U nterstützungshandlungen (§ 153 Abs. 2),
— W illensbeeinflussungshandlungen (§ 154 Abs. 2),
— erfolgsqualifizierte F älle (§ 155).

3. Die §§ 153 bis 155 dienen dem  Schutz des w erdenden Lebens und 
dam it dem  Leben und der G esundheit der zukünftigen Generation.

Der strafrechtliche Schutz des w erdenden Lebens durch besondere Be
stim m ungen ist notwendig, w eil die Tatbestände zur Bekäm pfung von 
Tötungsdelikten n u r das Leben der Menschen, nicht aber das entstehende 
Leben schützen.

Gegenstand der A btreibungshandlung ist die menschliche Leibesfrucht 
bis zum Beginn der Geburt.

Unzulässige Schwangerschaftsunterbrechung 

§ 153
(1) Wer entgegen den gesetzlichen Vorschriften die Schwan

gerschaft einer Frau unterbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung be
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Frau dazu veranlaßt 
oder sie dabei unterstützt, ihre Schwangerschaft selbst zu un
terbrechen oder eine ungesetzliche Schwangerschaftsunter
brechung vornehmen zu lassen. Die Strafverfolgung verjährt 
in drei Jahren.

1. Die Unterbrechung der Schwangerschaft besteht im  A btöten der 
Leibesfrucht. Das kann  auf verschiedene A rt und Weise geschehen, 

z. B. in der Tötung der Leibesfrucht im  M utterleibe, so daß die H andlung 
zu einer Totgeburt führt, oder dadurch, daß der vorzeitige Abgang der 
noch nicht lebensfähigen Frucht aus dem  M utterleib herbeigeführt w ird 
(Frühgeburt eines lebensunfähigen Fötus). Dieser Erfolg kann durch ver
schiedenartige M ittel bzw. M ethoden herbeigeführt worden sein, z. B. 
Ausschaben der G ebärm utter, E innehm en bestim m ter Drogen, Vornahm e


